GEMEINDE   THAL

Lfd. Nr. 3/2004
VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES
am 13.10.2004 im Gemeindeamt Thal
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr Die Einladung erfolgte am 5.10.2004 durch Kurrende.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen.
Anwesend waren: Bürgermeister Peter URDL Vizebgm. Peter SCHICKHOFER GK Ing. Alois VEITSBERGER
GR Ing. BEETZ Heinrich GR ECKHARD Gottfried GR Mag. ZINGL Franz GRHARTNER Anton GR Mag. FESSLER Elke GR SCHREINER Dietmar

GR STAHL Michael GR STAHL Walter GR SÖLKNER Franz GR DI Dr. FOTR Franz GR HANSMANN Edmund
Außerdem waren anwesend:
Brigitte ECKHARD, Andrea LENARDT
Entschuldigt waren: GR HOFER Margarete
Unentschuldigt waren:
Der Gemeinderat ist beschlussfähig.
Die Sitzung ist öffentlich. Vorsitzender:   Bgm. Peter URDL
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Fragestunde
1. Anfrage GR Michael Stahl
Verkehrssituation im Bereich der Landesstraße Golfplatz - Richtung Thalersee
GR Michael Stahl teilt mit, dass die Verkehrssituation im Bereich der Landesstraße Golfplatz -Richtung Thalersee weiter nach Gösting im Bereich der Einmüdung zur Gemeindestraße Richtung GH Krainer sehr unübersichtlich und wegen fehlender Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Landesstraße beim Abbiegen in Richtung Krainer sehr gefährlich ist. Aus Sicherheitsgründen ist die Errichtung eines Verkehrsspiegels bei der Kreuzung Landesstraße - Gemeindestraße notwendig. Er fragt an, ob im Bereich der Gemeindestraße GH Krainer die Errichtung eines Verkehrsspiegels beabsichtigt ist?
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Errichtung eines Verkehrsspiegels beabsichtigt ist.
1. Anfrage GK Veitsberger Hofunifahrungen
GK  Veitsberger berichtet,   dass  es  in  einigen  Ortsteilen kritische  Hofdurchfahrten,  die  ein
Verkehrssicherheitsproblem   darstellen,    gibt.    Gleichzeitig   stellen    sie    auch   eine    schwere
wirtschaftliche   Beeinträchtigung   eines   bäuerlichen   Betriebes   dar.   Als   Lösung   bieten   sich
Hofumfahrungen an und diese sind ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit.
Eine finanzielle und planungstechnische Hilfe bietet die Fachabteilung 18 D (Verkehrserschließung
im ländlichen Raum) des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung an.
Er fragt an, welche Maßnahmen geplant sind    bzw. wann die Realisierung dieser wichtigen
Verkehrssicherheitsmaßnahmen  vorgesehen  ist,  insbesondere  warum  die  Hofumfahrung beim
Anwesen Gruber vlg. Schalk in Thal-Eben noch nicht realisiert ist?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es beim Gruber bereits ein Projekt mit dem Land gibt. Die Variante, die mit einer Kurve hinter dem Haus vorbeiführt, war schon abgesteckt. Es gibt zwischenzeitig Anrainerproteste wegen einer möglichen Blendwirkung. Nun wird geschaut, was man hier noch machen könnte. Es wurde eine 2. Variante vorgeschlagen, die unter dem Silo vorbeiführt. Diese Variante ist aber zu steil und die Kosten wären um mindestens ein Drittel bzw. die Hälfte höher. Es wird versucht, die Hofumfahrung im Budget 2005 zu veranschlagen.
2. Anfrage GK Veitsberger Kreuzung Thal-Eben
Der Gemeindekassier berichtet, dass die Verkehrssituation im Bereich der Kreuzung Thal-Eben/Hardt/Steinberg/Unterthal (Meixner) bzw. des Eckwaldes unübersichtlich und während der Ein- und Ausstiegsphase der Schüler in den Schulbus durch „unbelehrbare" am Bus vorbeifahrende Autofahrer auch besonders kritisch ist. Entsprechende Verkehrssicherheitsmaßnahmen wie zB bauliche, verkehrsberuhigende Maßnahmen, wie Kreisverkehr udgl. sind unverzichtbar. Er fragt an, welche Maßnahmen zur Entschärfung dieser kritischen Situation geplant sind bzw. bis wann solche realisiert werden könnten?
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Der Bürgermeister teilt mit, dass dies mit der Umfahrung beim Anwesen Gruber zusammenhängt. Frau Gruber Martina als Besitzerin des Grundstückes im Kreuzungsbereich Richtung Hardt -Müllcontainerplatz - würde diesen Grund für eine größere verkehrstechnische Maßnahme nur dann zur Verfügung stellen, wenn die Verlegung ihrer Hofdurchfahrt erfolgt. Es wird dort kein Kreisverkehr errichtet. Es werden verkehrsberuhigende technische Maßnahmen gemacht. Gemeinsam mit der Verlegung der Hofdurchfahrt wird im Budget 2005 versucht, sie zu veranschlagen.
1. Anfrage GR Walter Stahl
Verkehrssituation im Bereich der Straße Kirchberg
GR Walter Stahl berichtet, dass die Verkehrssituation im Bereich der Straße Kirchberg (Woletz) Richtung Friedhof sehr beengt ist. Aus Sicherheitsgründen für die Fußgänger ist die Errichtung eines Gehweges auf einer Straßenseite unverzichtbar. Entsprechende Grundabtretungen seitens der Friedhofsverwaltung sind schon in der Vergangenheit erfolgt.
Er fragt an, ob im Bereich der Straße Kirchberg Richtung Friedhof die Planungen zur Errichtung eines Gehweges/Gehsteiges abgeschlossen sind und wann mit dem Baubeginn für diese verkehrstechnisch wichtige Einrichtung zu rechnen ist?
Der Bürgermeister teilt mit, dass dort auf jeden Fall ein Gehsteig errichtet werden soll. Aber es geht darum, dass wir zusätzlich zum Kaufpreis für das erforderliche Grundstück dem Grundeigentümer auch ein Ersatzgrundstück in seiner Nähe zur Verfügung stellen sollen. Weiters besteht er auf eine separate Hofzufahrt, weil er sich durch den Schulbetrieb eingeschränkt fühlt.
Wir können das eine nicht mit dem anderen verknüpfen. Die Gemeinde möchte natürlich diesen Gehsteig Richtung Friedhof machen, da das E-Werk Franz auch schon auf eine Verkabelung in diesem Bereich zur Verstärkung der Stromversorgung drängt. Dies wäre die Chance, den Gehsteig mitzumachen. Der Gehsteig soll entlang der Häuserseite errichtet werden und soll die Straße hinaufgerückt werden.
Ein genauer Zeitrahmen steht noch nicht fest. Es wird weitere Verhandlungsgespräche mit dem Grundeigentümer geben.
GR SÖLKNER schlägt vor, GK Veitsberger in die Verhandlungen mit dem Grundbesitzer einzubeziehen.
1. Anfrage GR Schreiner
L 382 - Gehsteig Wegkreuzung Richtung Steinberg
GR Schreiner teilt mit, dass dieser Gehsteig auch geplant war und fragt nach dem jetzigen Stand?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es ein fertiges Projekt vom Land gibt und schon Ablöseverhandlungen gemacht wurden, aber das Land kein Geld hat. Diese Gehsteigerrichtung wurde von uns schon an LR Schöggl und an seinen Vorgänger herangetragen, aber es sind keine Mittel vorhanden.
GR FOTR verweist auf eine laufende Unterschriftenaktion und ersucht diese zu unterstützen.
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1. Anfrage GRFOTR Straßenbenennung im heurigen Jahr
GR FOTR teilt, dass GR SÖLKNER von der letzten Aussschussitzung berichtet hat, dass die Straßenbenennung, wie sie für das heurige Jahr zugesagt war, nicht erfolgen wird. Er fragt an ob es besondere Gründe dafür gibt, dies jetzt nicht zu machen?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es nicht stimmt, dass die Straßenbenennung für das heurige Jahr zugesagt wurde. Es wurde gesagt, diese im Rahmen der Flächenwidmungsplanänderung durchzuführen und wir sind am Anfang der Flächenwidmungsplanrevision, bei der Bestandsaufnahme. Die Revision des Flächenwidmungsplanes 3.0 hat ca. 1 '/> bis 2 Jahre gedauert. Die Flächenwidmungsplanrevision 4.0 ist sicher schwieriger.
1. Anfrage GR SÖLKNER
GIS - Thalersee-Parkplatz als Verkehrsfläche
GR SÖLKNER berichtet, dass der Parkplatz beim Thalersee im GIS beim Land als Verkehrsfläche und im   gültigen   Flächenwidmungsplan   als   Freiland   eingezeichnet   ist.   Bei   der   Änderung   des Flächenwidmungsplanes braucht man einen Gemeinderatsbeschluss.
Er war vor kurzer Zeit beim Land und hat die Karte im Originalplan angeschaut. Die Einzeichnung ist so wie bei uns. Beim GIS des Landes taucht jetzt plötzlich sozusagen eine umgewidmete Fläche auf.
Er fragt an, ob es diesbezüglich einen Schriftverkehr oder Gespräche gegeben hat?
Der  Bürgermeister  verneint  dies  und  teilt mit,  dass  diese  Angelegenheit  bis  zur  nächsten Gemeinderatssitzung abgeklärt wird.
2. Anfrage GR SÖLKNER Abwasserentsorgung Landwirte
GR SÖLKNER berichtet, dass, wie in den landwirtschaftlichen Zeitungen zu entnehmen war, LR Seitinger bezüglich der Abwasserentsorgung speziell Änderungen für die bäuerlichen Betriebe vorhat. Generell wurden Fristen erstreckt, was ursprünglich bis Ende 2005 vom Wasserrechtsgesetz her gefordert war, wurde jetzt gesplittet. Die im nicht kanalisierbaren Streusiedlungsbereich gelegenen Objekte, bekommen bis Ende 2007 Zeit und im sogenannten kanalisierbaren Bereich bis zum Jahr 2015. Es wurden auch noch verschiedene technische Vereinfachungen für die Bauern für eine kostengünstigere Lösung der Abwasserentsorgung angeboten.
Der Bürgermeister teilt mit, dass er über eine Fristverlängerung informiert ist.
GR SÖLKNER fragt an, ob der Wille der Gemeindeführung vorhanden ist, die im GAP festgelegte Frist, die mit einem Beschluss der Gemeinde verlängert werden könnte, einzuhalten und so nächstes Jahr den Kanal zu bauen?
Der Bürgermeister berichtet, dass wir dies prüfen werden.
2. Anfrage GR FOTR Mülldeponie Unterthal
GR FOTR berichtet, dass lobenswerterweise die Mülldeponie ausgeräumt ist. Er fragt an, welche Kosten    angelaufen    sind    und    wieviel    Kubikmeter    man    letztendlich    weggeführt    hat?
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Der Bürgermeister berichtet, dass er dies erst bei der nächsten Gemeinderatssitzung beantworten kann, da wir das Material in der Regenphase bei der Firma Saubermacher zur Trocknung zwischendeponiert haben. Erst nach der Trocknung wird es gewogen und verrechnet. Es sind weniger Kubikmeter als vorerst erwartet wurden. Es hat auch eine Überprüfung der Wasserrechtsbehörde stattgefunden. Es ist alles in Ordnung.
1. Anfrage GR Hansmann Jugendraum
GR Hansmann berichtet, dass es besorgte Eltern gibt, da anscheinend einiges Negatives in diesem Bereich passiert, wie zB Alkohol, Drogen und schwarzen Messen. Er fragt an, welche Informationen da der Gemeinde vorliegen und ob es irgendeine Kontrolle durch die Gemeinde gibt?
Der Bürgermeister teilt mit, dass drei Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Die Gemeinde hat Umbauarbeiten durchgeführt. Für die Innenmalerei und die Jalousien war er mit den Jugendlichen einkaufen und wurden diese von den Jugendlichen selbst in Eigenregie gemacht. Auch das Mobilar wurde in Eigenregie aufgestellt. Es fehlt noch im Mittelraum, wo die Duschanlage war, ein Kunststoffbelag. Der Belag wurde eingekauft, die Eltern haben sich bereit erklärt, den Belag zu verlegen, nur ist dies bis jetzt nicht geschehen. Bevor dies nicht erledigt ist, ist der Jugendraum nicht zur Übergabe reif. Es gibt dann eine Hausordnung und ist diese einzuhalten. Die Jugendlichen haben noch den Schlüssel, weil die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Der Bürgermeister teilt mit, dass er schon kontrolliert, was dort passiert und sind auch einige Eltern beim Jugendraum, die schauen was dort vorgeht. Es hat einmal einen Vorfall am Spielplatz und nicht direkt im Jugendraum gegeben, wo ein Jugendlicher etwas getrunken hat. Es wurden daraufhin die Eltern mit dem Jugendlichen in die Gemeinde vorgeladen und es erfolgte eine Aussprache. Seitdem hat man nichts mehr gehört. Von Drogen und dergleichen wurde nichts gehört.
Der Bürgermeister teilt mit, dass noch keine offizielle Übergabe erfolgt ist, weil die Jugendlichen den Jugendraum noch nicht fertig gestellt haben. Es wurde jetzt eine Frist von 14 Tagen gesetzt, falls dies nicht erledigt ist, wird der Schlüssel abgenommen und die Verlegung des Bodens erfolgt durch die Gemeinde.
GR Hansmann teilt mit, dass von vier Eltern berichtet wurde, dass es dort relativ komisch abläuft.
Der Bürgermeister berichtet, dass es wirklich keinen Sinn hat, wenn man solche Einrichtungen macht und die Jugendlichen nicht beaufsichtigt. Aber dies kann keiner von der Gemeinde machen. Sechs Gemeinden des Vereines „Zehn vor Graz" werden sich zusammentun und einen Jugendbeauftragten zB über Gratz-Fratz engagieren, der speziell diese Jugendräume und Einrichtungen unter Kontrolle hat. Wir sind erst im Anfangsstadium, Probleme haben sie in Hitzendorf, St. Oswald und überall. Es gehört eine gute Betreuung her und es wäre das Beste, wenn sich die Gemeinden zusammentun und einen Betreuer engagieren und auch bezahlen.
Der Bürgermeister berichtet, dass er regelmäßig beim Jugendraum ist. Beschädigungen waren nicht im Jugendraum, sondern am Spielplatz und bei der Hütte. Die Spielgeräte mussten die Gemeindearbeiter schon mehrmals reparieren.
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Weiters berichtet der Bürgermeister, dass, so bald der Jugendraum fertig gestellt ist, eine neue Schließanlage kommt und es dann die Verantwortlichen dafür gibt. Die bisherigen Arbeiten der Jugendlichen im Jugendraum wurden wirklich schön gemacht und ist in diesem Raum kein Vandalismus.
Der Bürgermeister führt auch mit den Eltern Gespräche, dass auch sie selbst nachschauen müssen,  was ihre Kinder machen.
GR Hansmann fragt an, ob dies eine eigene Clique ist?
Der Bürgermeister berichtet, dass es eine gewisse Cliquenbildung gibt. Der Jugendraum ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber man muss diese im Auge behalten.
GR FOTR ersucht um Beantwortung folgender offener Fragen:
•
Bericht über den Wasserverband Steinberg.
GR Eckhard teilt mit, dass dieser Bericht unter Allfälliges erfolgt.
•
Verfahrensstand über die Ferienwohnungen.
GR FOTR würde interessieren, wie viele Objekte jetzt angeschaut wurden, wie viele jetzt ausgeschieden worden sind, es wird jetzt sicher noch ein paar strittige Fälle geben?
Der Bürgermeister teilt mit, dass er diesbezüglich in der nächsten Gemeinderatssitzung berichten wird.
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Der Bürgermeister beantragt folgende Punkte in die Tagesordnung aufzunehmen: Ehrenbürgerschaft - Statuten - Änderung
· Heizkostenzuschuss
· Bebauungsplan „Rachl" - Ansuchen um Änderung
im öffentlichen Teil und
Wirtschaftsförderung

· Allfälliges
im nicht öffentlichen Teil.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR SÖLKNER beantragt gemäß § 34 Abs. 1 lit b der Stmk. GemO 1967 i.d.g.F. die Aufnahme des
Punktes
Antrag der Verabschiedung einer „Resolution an den Steiermärkischen Gemeindebund und die Steiermärkische Landesregierung zur Einrichtung einer öffentlich einsehbaren dynamisch gestalteten Mittelpreisliste für Asphaltpreise"
als Tagesordnungspunkt 6 in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird einstimmig angenommen.
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 23.6.2004
2. Prüfungsbericht II. Quartal 2004
3. Öffentliche Wegerechte
4. Privatstraßenzuschuss Thal-Winkel
5. Privatstraßenzuschuss Thal-Waldsdorf
6. Resolution an den Steiermärkischen Gemeindebund und die
Steiermärkische Landesregierung zur Einrichtung einer öffentlich
einsehbaren dynamisch gestalteten Mittelpreisliste für Asphaltpreise"
7. Ehrenbürgerschaft - Statuten - Änderung
8. Heizkostenzuschusss
9.
Bebauungsplan „Rachl" - Ansuchen um Änderung
10.  Allfälliges
Nicht öffentlicher Teil:
1. Personalangelegenheit
2. Wirtschaftsförderung
3. Allfälliges
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VERLAUF:
1.   Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 23.6.2004
Über den Entwurf des Protokolles der „öffentlichen Sitzung" vom 23.6.2004 haben die Schriftführer am 2.9.2004 gemeinsam beraten und ist das daraus resultierende Protokoll an die Fraktionsvorsitzenden und an die Schriftführer übermittelt worden.
Das Protokoll der „nicht öffentlichen Sitzung" vom 23.6.2004 ist 8 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen.
Der Bürgermeister ersucht die Schriftführer (GR Mag. Fessler, GR Stahl Michael, GR SÖLKNER und GR Hansmann) um ihre Stellungnahmen.
SPÖ:
Seitens der SPÖ gibt es keine Einwände.
ÖVP:
Seitens der ÖVP gibt es keine Einwände.
FPÖ:
Seitens der FPÖ gibt es keine Einwände.
THAL:
Seitens der THAL gibt es keine Einwände.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Protokoll in der vorliegenden Form zu genehmigen und zu unterfertigen.
Beschluss:      Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und unterfertigt.
2. Prüfungsbericht II. Quartal 2004
GR Hansmann berichtet, dass die Prüfung der Gemeindegebarung und der Gebarung der Ortsentwicklungs-KEG am 02.08.2004 eine ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung ergeben hat und verliest die Kassenbestände.
Gemeindegebarung II. Quartal 2004:
Bargeld
€
1.771,91
Giro
€
117.813,50
Subkonto
€
158.003,16
Gesamt
€
277.588,57
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Ortsentwicklungs-KEG II. Quartal 2004: Giroverkehr:
Einnahmen
€     88.451,96
Ausgaben
€     52.340,97
Gesamt Girokonto       €     36.110,99
Weitere Prüfungsbemerkungen:
Gebührenaufstellung für Miete von Gemeindeeinrichtungen:
Der Bürgermeister berichtet über nachstehend angeführte Beiträge:
Beitrag pro Semester und Kurs für Volksschule und Kindergarten:
cJ> Benützung Turnsaal
€     40,—
■=> Benützung Klasse
€     20,-
|=> Turnsaalbenützung Tischtennisverein
€    200,—jährlich
GR Hansmann beantragt die Zustimmung zum Prüfungsbericht. Beschluss:      Der Antrag von GR Hansmann wird einstimmig angenommen.
3. Öffentliche Wegerecht
Der Vizebürgermeister berichtet: a) öffentliche Wegerechte
In der GR-Sitzung vom 08.10.2003 hat GR SÖLKNER den Antrag gestellt, sämtliche im Gemeindegebiet bestehenden Privatstraßen und Privatwege daraufhin zu überprüfen, ob durch einen mindestens 30jährigen Allgemeingebrauch de facto ein öffentliches Wegerecht begründet wurde und alle ersitzungsfähigen potentiellen Wegerechte grundbücherlich sicherzustellen. Gegründet wird dieser Antrag unter anderem darauf, dass die Gemeindeorgane gemäß § 70 Abs.l Steiermärkischen. Gemeindeordnung verpflichtet sind, das Gemeindeeigentum ungeschmälert zu erhalten, wobei Dienstbarkeiten wie Wegerechte und anderes nach Auffassung des Antragstellers Teil des Gemeindevermögens seien.
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Dieser Sachverhalt wurde vom Land Steiermark - Abteilung Gemeinden und Wahlen sowie Abteilung Verfassungsdienst - und vom Steiermärkischen Gemeindebund überprüft und haben uns diese mit Schreiben vom 11.6.2004, eingelangt am 15.6.2004, mitgeteilt, dass dem Allgemeingebrauch gewidmete, an kein bestimmtes herrschendes Grundstück gebundene Wegerechte als Irregularservitute ohne zivilrechtliche Übereinkommen, die eine Übertragung an Dritte ermöglichen, auf Grund der mangelnden Verwertbarkeit kein Vermögensgegenstand sind und auf sie die Verpflichtung zur ungeschmälerten Erhaltung des Vermögens im Sinne des § 70 Abs. 1 Steiermärkische Gemeindeordnung gar nicht zutreffen kann. Eine rechtliche Verpflichtung der Gemeinde zur Verbücherung solcher Personalservitute besteht nicht.
GR SÖLKNER ergänzt, dass die Stellungnahme des Verfassungsdienstes auch festhält, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass sich die Gemeinde um eine Verbücherung und Sicherung der Wegerechte freiwillig bemühen kann.
Der Straßenausschuss und der Umweltausschuss haben in ihrer Sitzung am 12.10.2004 beschlossen, den von GR SÖLKNER in der Gemeinderatssitzung am 8.10.2003 gestellten Antrag abzulehnen, da keine rechtlichte Verpflichtung der Gemeinde zur Verbücherung solcher Personalservitute besteht.
GR Michael Stahl verlässt den Sitzungssaal.
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, den von GR SÖLKNER in der GR-Sitzung am 08.10.2003 gestellten Antrag abzulehnen, da keine rechtliche Verpflichtung der Gemeinde zur Verbücherung solcher Personalservitute besteht.
Beschhiss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 8 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Beetz, Eckhard, Zingl, Hartner, Fessler u. Schreiner) angenommen. 1 Stimmenthaltung (Hansmann) 4 Gegenstimmen (Veitsberger, Walter Stahl, SÖLKNER u. FOTR)
b) Feststellung des Öffentlichkeitscharakters verschiedener Straßen und Wege
GR SÖLKNER hat am 28.5.2004 ein Schreiben vom 26.5.2004 betreffend Feststellung des Öffentlichkeitscharakters verschiedener Straßen und Wege, die nachstehend angeführt werden, beim Gemeindeamt eingebracht.
Lt. Mitteilung der Stmk. Landesregierung (Dr. Funovits) ist bei einem Feststellungsverfahren für Wanderwege kein verfolgbarer Rechtsanspruch gegeben - schwere Beweisführung.
Der Straßenausschuss und der Umweltausschuss haben sich am 12.10.2004 in ihrer Sitzung damit befasst und schlagen für nachstehend angeführte „Wanderverbindungen" folgende Lösungen vor:
Zwischen Oberbichl und Unterbichl (Haus Dirnberger) wird eine privatrechtliche Vereinbarung angestrebt.
Entlang der Hardter-Teiche ist eine Verlegung auf den Arnold Schwarzenegger Wanderweg vorgesehen.
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Zwischen Windhof und Schloß Hardt ist ein Gehen über den Arnold Schwarzenegger Wanderweg möglich.
Schloß Hardt am Waldrand Richtung Thal-Eben - die Querung über den Golfplatz ist aus
Sicherheitsgründen nicht mehr möglich, aber es wird versucht, mit dem Grazer Golf innerhalb des Golfareals Spazierwege herzustellen.
GR Michael Stahl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Zwischen Eben und Hardt in der Nähe des Katzelbaches (u.a. Anwesen Hochrinner) wird ebenfalls mit den Grundeigentümern privatrechtlich versucht, eine Lösung zu finden.
Zwischen Eben Haus Hasenrath und Haus Vötsch besteht wenig Hoffnung, da dort schon mehr als 3 Jahre ein Gehverbot besteht. Es ist wenig Aussicht auf eine Einigung und der Weg ist in der Natur kaum ersichtlich.
Zwischen Eben und Wendlleiten:
Hier wird beim Haus Pointl und Farn. Müller versucht, eine privatrechtliche Einigung herbeizuführen.
GR Hansmann verlässt den Sitzungssaal.
Zwischen den Weilern Eck - Eben:
Beim Haus Stiplosek wird ebenfalls eine Durchgangsmöglichkeit auf privatrechtlicher Basis angestrebt.
GR Beetz, GR Eckhard und GR Schreiner verlassen den Sitzungssaal.
Zwischen Haus Lorbek in Thal-Winkel und Haus Kolland in Thal-Oberbichl:
Das Grundstück ist bereits seit vielen Jahren zur Viehhaltung eingezäunt. Unterhalb des Hauses Heschl besteht ein Forstweg.
GR Hansmann kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Es erfolgt eine Diskussion über den Zeitraum der Erledigung.
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies voraussichtlich Mitte 2005 sein wird.
GR Beetz, GR Eckhard und GR Schreiner kehren in den Sitzungssaal zurück.
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GR FOTR ersucht um Protokollierung:
GR FOTR reicht die zitierte Aussage von Herrn Dr. Funovits nicht. Er hat heute mit ihm telefoniert und er hat die Aussage anders gehört. Und zwar ist es richtig, es gibt einen Rechtssatz der besagt, dass dem Begriff Antrag, der in § 3 des Feststellungsersuchens zitiert wurde, nur die Bedeutung einer Anregung zukommt, auf deren wie immer geartete Erledigung niemand ein Rechtsanspruch eingeräumt wird. Das ist die Aussage, die Dr. Funovits auch getätigt hat. Die Schwierigkeit des Verfahrens usw. hat eigentlich mit der Sache nichts zu tun, weil, wenn es uns wichtig ist, dann kann es noch so schwierig sein. Also wenn, dann müsste diese Aussage zitiert werden und nicht eine andere Aussage. GR FOTR hat, weil er schon im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes (Internet) drinnen war und diesen Rechtssatz herausgesucht hat, sich auch für den Gemeinderat ein paar andere Dinge herausgeholt, die er jetzt zu Protokoll gibt:
Rechtssätze:
Bei einer Entscheidung nach § 3 Stmk. LStVwG 1964 handelt es sich gern § 58a Stmk LStVwG 1964 um eine Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde iSd § 40 Stmk Gdo 1967 idF 1976/14. Nach § 45 Abs 2 lit b Stmk GdO 1967 obliegen dem Bürgermeister die Entscheidung und Verfügung in allen gemeindebehördlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches, sofern hiefür gesetzlich nicht ein anderes Gemeindeorgan zuständig ist. Da das Stmk LStVwG 1964 eine von der vorzitierten Zuständigkeitsvorschrift abweichende Regelung nicht enthält, unterliegt es keinem Zweifel, dass für eine Entscheidung nach § 3 Stmk LStVwG 1964 in erster Instanz der Bürgermeister zuständig ist.
Die geringe Anzahl der Personen, die den „Gemeingebrauch" tatsächlich ausüben, steht der Öffentlicherklärung eines solchen Weges nicht entgegen, wenn die (weitere) Voraussetzung hiefür vorliegt, nämlich, dass diese Benützung zur Befriedigung eines dringenden Verkehrsbedürfnisses erfolgt.
Unter „langjähriger Übung" gemäß § 2 Abs 1 c Stmk LStVwG 1964 ist ein mindestens zehnjähriger Gebrauch zu verstehen (Hinweis E 10.10.1991, 90/06/0180). Dieser mindestens zehnjährige Gemeingebrauch an einer Straße im Sinne des § 2 Abs 2 Stmk LStVwG 1964 muss während eines der Einleitung eines Feststellungsverfahrens vorausgehenden und ununterbrochenen Zeitraumes erfolgt sein. Auch die gemäß § 2 Stmk LStVwG 1964 geforderte langjährige Übung muss gegenwartsbezogen ausgelegt werden, es kommt also darauf an, ob die Straße „benutzt wird" und nicht, ob die Straße irgendwann in der Vergangenheit entsprechend lang „benutzt wurde".
GR SÖLKNER ersucht um Protokollierung:
GR SÖLKNER macht den Gemeinderat darauf aufmerksam, dass das von ihm im Antrag angedachte Vorgehen, nämlich privatrechtliche Einigungen zu versuchen, bevor man per Feststellungsverfahren grundbücherliche Intabulierungen anstrebt, zwei Gefahren in sich wirken:
1. Die Gefahr der zwischenzeitlich eintretenden Freiheitsersitzung durch eine länger als dreijährige Absperrung oder Verbotstafelanbringung und
2. dass der Gemeinderat damit das Signal gibt, dass er selbst auf dieses Recht verzichtet.
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GR Zingl macht darauf aufmerksam, dass das Servitutsrecht im Zivilrechtsweg abzuhandeln ist. Die Gemeinde müsste in jedem Einzelfall klagen und würde jedes Mal das Prozesskostenrisiko tragen. Gerade das Servitutsrecht ist eines der schwierigsten zu beweisbaren Rechte. Letztendlich führt es zum Eintrag im Grundbuch. Die Feststellung der Öffentlichkeit eines Weges erfolgt in einem Feststellungsverfahren durch die Behörden. Auch da stehen die Beschwerdeführer letztendlich vor der Frage einer Beschwerde beim Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof. Hier sind auch Beweisführung, Verfahrensdauer und Kosten nicht außer Acht zu lassen. Weiters enthalten die von GR FOTR zitierten Rechtssätze unbestimmte juristische Begriffe, zB Anzahl der Personen und Zeitraum.
Der Bürgermeister verweist nochmals auf die Möglichkeit einer privatrechtlichen Vereinbarung und möchte keine Art von „Quasi-Grundenteignungen".
Der   Vizebürgermeister   stellt   den   Antrag,   den   vom   Vizebürgermeister   vorangeführten Lösungsvorschlägen zuzustimmen.
Beschluss: Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 11 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Veitsberger, Beetz, Eckhard, Zingl, Hartner, Fessler, Schreiner, Stahl Michael u. Stahl Walter) angenommen.
1 Stimmenthaltung (Hansmann)
2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
GR SÖLKNER stellt den Antrag, in der Bevölkerung systematisch zu erheben, wo ein mindestens zehnjähriger Allgemeingebrauch eines Weges gegeben ist.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
8 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Beetz, Eckhard, Zingl, Hartner, Fesser u. Schreiner) abgelehnt.
6 Stimmen für den Antrag (Veitsberger, Michael Stahl, Walter Stahl, SÖLKNER, FOTR u. Hansmann)
4. Privatstraßenzuschuss Thal-Winkel
Der Bürgermeister berichtet:
Die Weggemeinschaft Winkel (Farn. Kainz, Farn. Groß und Hr. Hansmann) hat um einen Zuschuss zur Asphaltierung der Zufahrtsstraße Grdst.Nr. 458/3 zu o.a. Einfamilienhäusern (Gesamtkosten € 2.993,34 inkl. 20% MWSt. lt. Rechnung der Firma Mandlbauer vom 12.07.2004) angesucht.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, einen Privatstraßenzuschuss in Höhe von € 1.197,34 zu übernehmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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5. Privatstraßenzuschuss Thal-Waldsdorf
Der Bürgermeister berichtet:
Die Weggemeinschaft Waldsdorf (Farn. Raitmayer, Fr. Ganster, Farn. Royer, Fr. Dr. Burgstaller und Fam. Maier-Wedam) hat um einen Zuschuss zur Asphaltierung der Zufahrtsstraße Grdst.Nr. 810 zu o.a. Einfamilienhäusern (Gesamtkosten € 10.329,47 inkl. 20% MWSt. lt. Rechnung der Firma Mandlbauer vom 12.07.2004) angesucht.
GR Walter Stahl verlässt den Sitzungssaal.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, einen Privatstraßenzuschuss in Höhe von € 2.180,— zu übernehmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR SÖLKNER stellt den Antrag, der Gemeinderat möge zur Kostenreduktion bei Privatstraßenasphaltierungen beschließen:
Bei den dem Gemeinderat in seiner heutigen Sitzung vorliegenden zwei Ansuchen um Zuschüsse zu Privatstraßenasphaltierungen scheinen die dem Rechnungsposten „Asphalt" zugeordneten Kosten in zweifacher Weise auffällig. In beiden Fällen liegen die Einheitspreise je Tonne weit über den marktüblichen Mittelpreisen. Beispielsweise liegt der in einem beigeschlossenen Rechnungsbeleg ausgewiesene Preis für den BTD 0/16 mit € 56,50 um gut € 15,-- über dem derzeit in der Steiermark üblichen Mittelpreisniveau von ca. € 40,— (Telefonische Auskunft von Dipl.mg. Reiterer, FA 18D, Tel.: 877-6812). Auch der in der anderen Rechnung genannte Preis für den BTD 0/11 liegt mit € 7,~ je Tonne deutlich über dem Marktschnitt. Hinzu kommt, dass in diesem 2. Fall auch eine etwas luxuriöse Feinasphaltqualität gewählt wurde, die gegenüber dem herkömmlichen Grobasphalt des Typs BTD 0/16 in den Augen mancher Betrachter zwar schöner ausschauen mag, laut dem Urteil von Fachleuten aber auch eine geringere Tragfähigkeit aufweist.
Da die Marktgemeinde Thal ihre Privatstraßenasphaltierungszuschüsse nach Anteilen, d.h. in bestimmter Hinsicht in einer prozentuellen Beteiligung am Gesamtvertrag vergibt, erwachsen der Marktgemeinde Thal dadurch nicht zu rechtfertigende Mehrkosten.
Der Gemeinderat möge daher beschließen:
1. Als Grundlage für die Berechnung der Zuschüsse für die Asphaltierung von Privatstraßen wird hinkünftig ausschließlich der Preis für eine max. 8 cm dicke Grobasphaltdecke des Typs BTD 0/16 herangezogen. Dabei wird - bis zum Vorliegen einer von seriöser Seite erstellten statisch erhobenen und regional gegliederten Mittelpreisliste - von einem Einheitspreisniveau auf dem  erfahrungsmäßigen Mittelwert,  wie  ihn  die  FA   18   D  der  Steiermärkischen
Landesregierung anzugeben in der Lage ist, ausgegangen.
2. Zuschüsse für die Asphaltierung von Privatstraßen werden - mit Ausnahme dringend
notwendiger Sanierungen nach katastrophalen Ereignissen - zukünftig nur mehr in jenen
Fällen gewährt, in denen die Antragsteller ihr Vorhaben der Gemeindeverwaltung rechtzeitig unter Vorlage einer seriösen Aufstellung der notwendigen Asphaltkubatur bis spätestens 15. November des Vorjahres zur Anmeldung gebracht haben. Die solcherart beantragten Projekte werden in den Erläuterungen des jeweiligen Jahres Voranschlages vermerkt.
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GR Walter Stahl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
3. Die unter Punkt 1 und 2 beschlossenen Bestimmungen werden der Bevölkerung in der nächsten Ausgabe der Gemeindenachrichten oder Bürgermeistertelegramm unter dem Aspekt einer kostensparenden Beratungsmöglichkeit durch das Gemeindeamt zur Kenntnis gebracht.
Begründung:
Das beantragte Vorgehen
· verhindert, dass der Marktgemeinde Thal aus der überteuerten Asphaltierung von Privatstraßen über den von ihr gewährten Privatstraßenzuschuss nicht gerechtfertigte Mehrkosten erwachsen,

· ermöglicht der Gemeindeverwaltung eine qualitätsvolle Preisberatung der Interessenten von Privatstraßenasphaltierungen, 
· hilft öffentliche und private Mittel zu sparen.

Über den Antrag von GR SÖLKNER erfolgt keine Abstimmung.
GR Michael Stahl fragt an, ob man für den Asphalt BTD 0/16 nicht einen Pauschalpreis, orientiert an den jeweiligen Marktpreisdurchschnitt heranziehen könnte?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es nicht nur um den Asphalt geht, sondern auch um den Unterbau und die Grundierung.
Es erfolgt eine Diskussion über Straßenasphaltierung und Preise.
GR Michael Stahl stellt den Antrag, dass der Antrag von GR SÖLKNER dem Straßenausschuss zugewiesen wird.
Beschluss:      Der Antrag von GR Michael Stahl wird einstimmig angenommen.
Der Vizebürgermeister verlässt den Sitzungssaal.
6. Resolution an den Steiermärkischen Gemeindebund und die Steiermärkische Landesregierung zur Einrichtung einer öffentlich einsehbaren dynamisch gestalteten Mittelpreisliste für Asphaltpreise"
GR SÖLKNER stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal möge beschließen:
1. Der Steiermärkische Gemeindebund und die Steiermärkische Landesregierung werden dringend ersucht - so rasch als möglich - im gemeinsamen Zusammenwirken eine öffentlich einsehbare Mittelpreisliste der jeweils marktüblichen Asphaltpreise zu erstellen.
2. Diese  Preisliste   soll  sowohl  einen  landesweiten  als  auch  bezirksspezifischen  statistisch Mittelwert der aktuellen Marktpreise der handelsüblichen Asphaltprodukte (BDT 0/16, BDT 0/11,  Asphaltbeton  etc.)  ausweisen und  den  Gemeinden  zur Preisorientierung bei  ihren Straßenbau- bzw. Straßenerhaltungsmaßnahmen dienen.
3. Diese Listen sollen laufend aktualisiert werden. Dazu sollen die Gemeinden ersucht oder sogar verpflichtet werden, ohne Nennung von Firmennamen die bei ihrer jeweils letzten Ausschreibung erzielten Bestpreise an eine zuständige Stelle beim Steiermärkischen Gemeindebund oder der Steiermärkischen Landesregierung zu melden.
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4. Diese Liste soll sowohl für jedermann/frau im Internet abrufbar sein als auch auf ihrem aktuellsten Stand in den monatlichen Ausgaben der Steirischen Gemeindenachrichten veröffentlicht werden.
Begründung:
1. Die Aufgaben des Baus und der Erhaltung von gemeindeeigenen Straßen und die in vielen Gemeinden üblichen Zuschüsse zur Asphaltierung von Privatstraßen stellen in allen steirischen Gemeinden erhebliche Ausgabenposten dar.
2. Die Gemeindeverwaltungsorgane sind per Verfassung zum sparsamen Umgang mit den ihnen anvertrauten öffentlichen Mitteln verpflichtet. Da der Asphaltmarkt sowohl von erheblichen zeitlich  bedingten  Preisschwankungen  als  auch  von  großen  Preisunterschieden  zwischen einzelnen Anbietern geprägt ist, ist es den einzelnen Gemeinden nur mit einem erheblichen Verwaltungs- bzw. Rechercheaufwand möglich, diesen Verfassungsgebot zu entsprechen.
3. Eine Mittelpreisliste würde den Gemeinden auf unbürokratische Weise wertvolle Hilfestellung - sowohl bei der bestpreisoptimierten Abwicklung ihrer eigenen Straßenprojekte als auch bei der Beratung Ihrer Bürgerinnen zur preisgünstigen Durchführung von Privatstraßenasphaltierungen leisten.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird einstimmig angenommen.
7. Ehrenbürgerschaft - Änderung der Statuten
Der Bürgermeister berichtet, dass nachstehend angeführte Änderungen in den Statuten für die Verleihung von Ehrenbürgerschaften und Ehrenbürgern erfolgen sollen.
Der Vizebürgermeister kehrt in den Sitzungssaal zurück. GR Zingl und GR Walter Stahl verlassen den Sitzungssaal.
§ 1 lautet neu:
Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft und Ehrenringe kann nur durch einen Gemeinderatsbeschluss erfolgen.
Im § 2 lautet der 3. Satz neu:
Die Leistungen können auf kulturellem, wirtschaftlichem, sozialem, politischem, sportlichem und wissenschaftlichem Gebiet erbracht werden.
GR Walter Stahl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
§ 4 lautet neu:
Die Verleihung kann nur nach Vorberatung durch den Vorstand und auf Antrag des Vorstandes erfolgen.
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GR Beetz verlässt den Sitzungssaal.
GR Beetz und GR Zingl kehren in den Sitzungssaal zurück.
Der   Bürgermeister   stellt   den   Antrag,   den   vorangerührten   Änderungen   in   den   Statuten zuzustimmen.
Beschluss: Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 11 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Veitsberger, Beetz, Eckhard, Zingl, Hartner, Fessler, Schreiner, Michael Stahl u. Walter Stahl) angenommen.
1 Stimmenthaltung (SÖLKNER)
2 Gegenstimmen (FOTR u. Hansmann)
8. Heizkostenzuschuss
Der Bürgermeister berichtet, dass vom Amt der Stmk. Landesregierung für das Jahr 2004 die Gewährung eines Heizkostenzuschusses beschlossen wurde.
Die Förderung wird in Form einer Einmalzahlung in der Höhe von € 100,--für Ölheizungen und € 50,— für Heizungen mit sonstigen Brennstoffen erfolgen.
Als Berechnungsgrundlage für die Gewährung der Förderung wird das monatliche Haushaltseinkommen aller im Haushalt lebenden Personen (bei unselbständig Erwerbstätigen unter Berücksichtigung des 13. und 14. Monatsgehaltes) entsprechend den Richtlinien des Landes herangezogen.
Für die Gewährung des Heizkostenzuschusses gelten folgende Einkommensrichtsätze:
für 1-Personen-Haushalte
€
763,-
für Ehepaare bzw. Haushaltsgemein​
schaften
€
1.185,-
für Alleinerzieher
€
700,—
für jedes Familienbeihilfe beziehende im
Haushalt lebende Kind
€
222,-
Der Bürgermeister stellt den Antrag, nach Vorlage des Bescheides „Gewährung Heizkostenzuschuss durch das Land Steiermark" auf Antrag den gleichen Betrag durch die Marktgemeinde Thal auszuzahlen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR FOTR ersucht um Protokollierung:
Er ist sehr zufrieden, dass dieser Antrag gekommen ist. Da die ThAL einen ziemlich   ähnlichen
Antrag hat, wird dieser zurückgezogen.
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9. Bebauungsplan „Rachl" - Ansuchen um Änderung
Der Bürgermeister verliest den nachstehenden Bericht des örtlichen Raumplaners DI Vittinghoff vom 13.10.2004 zu den Verfahren Trümmer und Fuchs betreffend weitere Vorgangsweise.
Bericht zu den Bauverfahren Trümmer und Fuchs - weitere Vorgangsweise:
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.05.1997 den Bebauungsplan Rachl (Plan und Verordnungswortlaut), verfasst von Arch. Dipl.-Ing. D. Saiko, 8010 Graz, GZ.: 726/97/1 und 726/97/2, gemäß den Bestimmungen des Stmk. ROG 1974 i.d.g.F., beschlossen. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind gemäß dem Baurechtsplan 11 Bauplätze eingerichtet und es liegen bereits für sechs Grundstücke, rechtskräftige und dem Bebauungsplan entsprechende, Baubewilligungen vor. Vor allem wird daraufhingewiesen, dass die Eigentümer entsprechend dem Bebauungsplan Objekte mit Satteldächern errichtet haben.
Mit Schreiben vom 27.11.2003 wurde von den Eigentümern des Grundstückes Nr. 939/3, KG Thal, Trümmer Kurt u. Brigitte, ein Ansuchen um Änderung des Bebauungsplanes „Rachl" eingebracht. Der Bebauungsplan Rachl sollte hinsichtlich Dachform und Erschließung abgeändert werden. Das geplante Objekt sollte mit einem flachgeneigten Pultdach bzw. Flachdach eingedeckt werden. Die Zufahrt zum Grundstück Nr. 939/3 hat über eine geplante Brücke im Bereich der Gemeindestraße Grundstück Nr. 1432/1 zu erfolgen. Aufgrund dieses Tatbestandes beschloss der Gemeinderat am 10.12.2003 den Bebauungsplan Rachl im Zuge eines Anhörungsverfahrens gemäß § 27 abzuändern. Die anfallenden Kosten sind von den Antragstellern selber zu tragen. Diese Änderung des Bebauungsplanes Rachl wurde noch nicht durchgeführt.
Mittlerweile stellte sich heraus, dass das Bauvorhaben Trümmer auch einer Änderung der Baugrenzlinie bedarf. Im rechtsgültigen Bebauungsplan bildete die Hochwasseranschlagslinie HQ30 die Baugrenzlinie und eine Bebauung im Bereich der HQ30 Hochwasseranschlagslinie ist nicht zulässig. Die Grundstücke Nr. 939/1 (Fuchs), 939/3 (Trümmer), 930/10 und 930/11 sind von dieser Festlegung betroffen.
Ein Ansuchen der Grundstückseigentümer Brigitte und Kurt Trümmer sowie Elisabeth und Gerhard Fuchs mit Datum 21.09.2004 liegt vor, wonach der Bebauungsplan Rachl zusätzlich zu den Bestimmungen zur Dachgestaltung und Zufahrt, die Baugrenzlinie im Bereich der Grundstücke Nr. 939/1 und 939/3 abgeändert werden soll. Die Bauvorhaben Fuchs und Trümmer sollen innerhalb der Hochwasseranschlagslinie HQ30 errichtet werden bzw. die festgelegte Baugrenzlinie überragen. Teile der geplanten Wohnhäuser bzw. Garagen befinden sich innerhalb der Hochwasseranschlagslinie. Als Ausgleich für diese Maßnahmen sind im Bereich des Grundstückes Nr. 939/3 Ausgleichflächen (Teich) für den Rückhalt von Hochwasser vorgesehen. Für diese Maßnahmen ist eine wasserrechtliche Bewilligung gemäß § 38 Wasserrechtsgesetz erforderlich und diesbezüglich wurde vom Ziviling. - Büro DI A. Plank-Bachselten ein entsprechendes Projekt ausgearbeitet. Die Baumaßnahmen im Bereich des Grundstückes Nr. 939/3 (Trümmer) wurden positiv beurteilt, jedoch liegt die gesetzlich erforderliche wasserrechtliche Bewilligung gemäß dem Wasserrechtsgesetz noch nicht vor. Eine Verhandlung gemäß Wasserrechtsgesetz fand jedoch im August 2004 statt. Für das Bauverfahren Fuchs liegen derzeit keine Stellungnahmen bzw. Bescheide vor.
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Der Grundstückseigentümer des Grundstückes Nr. 930/10 (Hutter) findet mit der bisherigen Festlegung der Baugrenzlinie auslangen und somit ist aus Sicht des Grundstückseigentümers des Grundstückes Nr. 930/10 (Hutter) für den Bereich der Grundstücke Nr. 930/10 kein Handlungsbedarf gegeben.
In diesem Zusammenhang wurde der Kontakt mit der Fachabteilung 13B DI Kampus aufgesucht und seitens der Behörde wurde gefordert, dass die vorgesehenen HW-Linienverschiebung bzw. Baugrenzlinie im Bereich der Grundstücke Nr. 939/3 Trümmer und Fuchs jedoch keine nachteiligen Auswirkungen auf das Grundstück Hutter und Umfeld haben sollte.
DI Kampus verlangt ferner dass im Zuge der geplanten Anhörung gemäß § 27 Stmk ROG eindeutig klarzustellen ist, dass eine Änderung bezüglich der Baugrenzlinie beim Grundstück Hutter nicht erfolgt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nachträglich von ev. neuen Besitzern diese Problematik wieder aufgeworfen werden könnte und aus Sicht der FA es jedenfalls zielführend ist, den Gesamtbereich der 3 Grundstücke zu klären.
In den Fachbeilagen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Rachl sind nachstehende Fragen ausreichend (und eindeutig) gutachterlich zu beantworten:
· Bestätigung der Hochwasserfreistellung auf HQjoo Niveau für den betroffenen Bereich aufgrund der vorgeschlagenen Maßnahmen
· Hat eine solche Hochwasserfreistellung für HQjoo (z.B. Schüttung) nachteilige Auswirkungen auf umgebende Grundstücke (u.a. auch dezidiert das Grundstück Hutter) bzw. beeinflusst eine solche Schüttung den bisherigen Hochwasserabfluss negativ?
· Erfolgt ein ausreichender Ausgleich für den Verlust des Retentionsraum.es aufgrund der HQioo Freistellung?
· Sind unwirtschaftliche öffentliche Aufwendungen für eine Hochwasserfreistellung notwendig und/oder sind nachträgliche unwirtschaftliche öffentliche Aufwendungen infolge der Auswirkungen   einer   privatfinanzierten   Schüttung   bzw.    Hochwasserfreistellung   auszuschließen?
· Ist durch die Hochwasserfreistellung und die Berücksichtigung von allenfalls weiteren geplanten  Baulandflächen   im  Hochwasserabflussgebiet  (z.B.   vorgesehene  Flächen   im Siedlungsleitbild oder andere bereits in früheren Änderungsverfahren ausgewiesene, aber noch unbebaute und nicht hochwasserfrei gestellte Bereiche, etc.) eine Summenwirkung zu erwarten, welche über eine geringfügige Beeinträchtigung hinausgeht?
Diese Vorfragen sind Gegenstand eines Verfahrens gemäß § 38 des Wasserrechtgesetzes. Obwohl diese oben angeführten Vorfragen zum Teil im Gutachten des Ziviling. - Büro DI A. Plank-Bachselten berücksichtigt wurden, liegt diesbezüglich noch keine wasserrechtliche Bewilligung vor.
Weitere Vorgangsweise
Das 1. Änderungsverfahren zum Bebauungsplan Rachl wird erst nach Vorliegen der wasserrechtlichen Bewilligungen für beide Grundstücke - Trümmer und Fuchs - eingeleitet. Bei Vorliegen dieser Bescheide durch die zuständige Behörde wäre es möglich, dass die oben angeführten Bedingungen der Fachabteilung 13B erfüllt werden.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, der vom örtlichen Raumplaner vorgeschlagenen weiteren Vorgangsweise zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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10. Allfälliges
GR Eckhard und GR Michael Stahl verlassen den Sitzungssaal. Der Bürgermeister berichtet:
a)
Sicherung der Siedlungsräume
Der Bürgermeister berichtet, dass die FA 13 des Amtes der Stmk. Landesregierung das Entwicklungsprogramm zur Sicherung der Siedlungsräume erstellt hat. Binnen einer Frist von 3 Monaten kann dazu eine Stellungnahme abgegeben werden.
Der Bürgermeister verliest die vom Raumplaner der Gemeinde Thal erstellte Stellungnahme (Anlage A).
GR FOTR vertritt die Meinung, dass derartige Stellungnahmen hinkünftig in den Ausschüssen vorberaten werden sollen.
Der Vizebürgermeister, GR Hartner und GR Hansmann verlassen den Sitzungssaal.
Der Vizebürgermeister, GR Hartner, GR Hansmann, GR Eckhard und GR Michael Stahl kehren in
den Sitzungssaal zurück.
b)
Schreiben an Graf von Westerholt - Regionales Entwicklungsprogramm
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal.
Der Bürgermeister verliest das Schreiben von Ferdinand Graf von Westerholt vom 25.6.2004 und die Antwort der Marktgemeinde vom 13.7.2004. Herr Westerholt ist unter anderem der Meinung, dass er seine Waldflächen, aufgrund der Festlegungen des REPROs keiner anderen Nutzung als Wald zuführen könne, dies eine Einschränkung und Ungleichbehandlung darstelle und der Verkehrswert drastisch gemindert werde und wirft er in diesem Zusammenhang die Problematik des Verlustausgleiches auf.
Im Wesentlichen antwortet die Gemeinde, dass das REPRO von der Landesregierung erstellt wird u. die Gemeinde gemeinsam mit dem Raumplaner eine Stellungnahme abgegeben hat. Grünzonen, die sich mit Waldfestlegungen decken, nicht zurückgenommen werden konnten u. in den Grünzonen für landwirtschaftliche Nutzungen keine Restriktionen bestehen, jedoch Bauland und bestimmte Sondernutzungen nicht zulässig sind und Grünzonen Ruhegebiete gem. MinroG sind. Aus dem REPRO können keine Entschädigungsansprüche abgeleitet werden.
Beide Schreiben wurden an DI Redik weitergeleitet. GR Zingl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
c)
Schreiben von Frau Margit Wagner an den Gemeinderat
Der Bürgermeister verliest das Schreiben von Frau Wagner Margit vom 12.10.2004, in dem sie die Situation bei Unwetter im Bereich der Zufahrtsstraße zu ihrer Mutter aufgrund der Oberflächenwässer „Merker" und der darüber liegenden landwirtschaftlichen Flächen schildert und die Meinung vertritt, dass der Bürgermeister dies für ordnungsgemäß befinde und leider dagegen nichts unternommen werde.
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Der Bürgermeister berichtet über die Oberflächenentwässerung in diesem Bereich.
Herr Merker hat Aufzeichnungen, wie diese Arbeiten durchgeführt werden müssen.
Bei dieser Oberflächenentwässerung handelt es sich um die Oberflächenwässer der darüber liegenden landwirtschaftlichen Flächen und hat mit dem Bauverfahren für den Um- und Zubau am Gebäude nichts zu tun.
GR Schreiner und GR Hansmann verlassen den Sitzungssaal.
Der Bürgermeister teilt mit, dass Frau Wagner ein Schreiben von der Gemeinde erhalten wird, wo mitgeteilt wird, dass diese Angelegenheit an die Wasserrechtsbehörde weitergeleitet wird und es sich bei der Straße um eine Privatstraße handelt. In der nächsten Sitzung wird sich der Gemeinderat noch einmal damit befassen.
d)  Schreiben GR SÖLKNER - GVB-Linie 48
Der Bürgermeister berichtet, dass GR SÖLKNER, wie bereits in der letzten Sitzung mitgeteilt, eine Petition bezüglich Verdichtung der Linie 48 eingebracht hat.
Der Bürgermeister teilt mit, dass es diesbezüglich ein Gespräch mit dem Magistrat gegeben hat. Dieser wird Berechnungen anstellen. Für ein weiteres Gespräch hat es noch keinen Termin gegeben.
e)  Eröffnung Arnold Schwarzenegger-Wanderweg
Am 23.10.2004 findet die Eröffnung des Arnold Schwarzenegger-Wanderweges statt. Es gibt einen Folder über den Verlauf des Wanderweges, Wissenswertes über die Gemeinde, die Selbstvermarkter und die Gaststätten. Die Gemeinde ist gerade dabei, Anstecknadel und Aufkleber zu machen. Die Gemeinderäte erhalten noch eine Einladung.
GR Hansmann kehrt in den Sitzungssaal zurück.
f)   Besuch des Gemeinderates Pernegg am 3.11.2004
Am 3. November kommt der Gemeinderat Pernegg auf Besuch und möchte sich gerne unseren Freizeitpark anschauen. Der Bürgermeister ersucht den Vizebürgermeister um Teilnahme.
g)  Mülldeponie Unterthal
Die Mülldeponie ist geräumt. Die Zwischenlagerung des entsorgten Mülls ist bei der Firma Saubermacher. Nach der Austrocknungszeit wird dieser gewogen und der Gemeinde verrechnet. Die genaue entsorgte Müllmenge und die Kosten werden in der nächsten Gemeinderatssitzung mitgeteilt.
GR Walter Stahl verlässt den Sitzungssaal. GR Schreiner kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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GR SÖLKNER berichtet:
h)  Heizkostenzuschuss
GR SÖLKNER berichtet, dass die ThAL heute ihren Antrag Heizkostenzuschuss zurückgezogen hat, da der Antrag der SPÖ in einem Punkt großzügiger war. Es lastet aber das Problem, dass jetzt die öffentliche Hand wieder in die Tasche greift um die Bedürftigen abzusichern, was auch notwendig und richtig ist. Umgekehrt liegt aber der Mechanismus ganz wo anders und zwar in dieser extrem-neoliberalen Politik, die seit einigen Jahren betrieben wird, eigentlich seit Mitte der Siebziger-Jahre, seit das internationale Finanzkapital völlig freie Bahnen bekommen hat. Es wirkt sich jetzt zunehmend wieder aus, dass derartig extrem spekuliert wird und dass, obwohl kein wirklicher Ölmangel da ist, der Preis einfach künstlich in die Höhe geschleust wird. Wir sollten ein Bewusstsein erzeugen, dass diese Art neoliberale-unsolitarische und unsoziale Politik irgendwo ein Ende finden muss und dass hier auch so eine Kommune wie Thal, so klein und so wenig Möglichkeiten sie hat, ihren Anteil daran nimmt.
Er ersucht, im nächsten Jahr vielleicht auch einmal ein paar Referenten zu diesen Themen einzuladen.
GR Walter Stahl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
i)   Petition Friedenswerkstatt Linz
GR SÖLKNER berichtet über die stattfindende Petition. Diese fordert, über die EU-Verfassung in Österreich eine Volksabstimmung durchzuführen.
i)   Infoabend Franz KARL
Weiters teilt GR SÖLKNER mit, dass die ÖVP einen Informationsabend mit Herrn Franz KARL ausgeschrieben hat. Dieser findet am 15. Oktober 2004 statt.
k)  Brettspielnachmittag
GR SÖLKNER teilt mit, dass die ThAL am 13. November 2004 einen Brettspielnachmittag beim Gasthaus Kreuzwirt veranstaltet.
GR FOTR berichtet:
1)   Grünschnitt - Entsorgung
GR FOTR berichtet, dass einige Personen angefragt haben, ob es Möglichkeiten gibt, den Grünschnitt irgendwo in der Gemeinde zu deponieren. Zum Beispiel beim Umweltzentrum, dass die Leute im Rahmen der monatlichen Sperrmüllabgabe ihren Grünschnitt dort vorbeibringen und die Gemeinde ihn dann zentral irgendwie entsorgt.
Der Bürgermeister verweist auf die Eigenkompostierung bzw. auf den angebotenen Häckseldienst.
GR SÖLKNER ist der Ansicht, dass man einen Abfallberater beiziehen sollte.
Der Bürgermeister teilt mit, dass sich der Umweltausschuss damit befassen wird.
GR-Sitzung 13.10.2004
3/2004
23
GR SÖLKNER berichtet:
m) Diskussion am 22. Oktober 2004
GR SÖLKNER berichtet, dass er am 22. Oktober 2004, 20.00 Uhr gemeinsam mit zwei Sozialdemokraten, Prof. Götschl und Ali Kaufmann, über das Thema „Stolz sein auf Arnie" diskutiert.
GR Eckhard berichtet:
1)   Bericht Wasserverband Steinberg
GR Eckhard berichtet, dass der Wasserverband Steinberg im Jahr 1974 gegründet wurde. Dieser versorgt derzeit 5 Mitgliedsgemeinden, nämlich Attendorf, Hitzendorf, Rohrbach-Steinberg, St. Oswald bei Plankenwarth und Thal. Derzeit sind 1.484 Abnehmer an die Versorgungsanlagen des Wasserverbandes Steinberg angeschlossen. Die Wasserversorgung basiert auf drei Tiefbrunnen im Rohrbachtal mit einer Tiefe von 130 m, 212 m und 178 m. Die Wasserspeicherung erfolgt im Hochbehälter Markogel in Plankenwarth mit 300 m3 Inhalt, von wo die Bereiche Thal-Wendlleiten, Thal-Waldsdorf, Thal-Kötschberg, Thal-Winkel und Thal-Oberbichl versorgt werden und vom Hochbehälter Steinberg am Forstkogel mit 500 m3 Inhalt. Das Leitungsnetz des Wasserverbandes Steinberg umfasst rund 141 km an Rohrleitungen. Das Wasser hat ca. 15 Härtegrade.
Der Vizebürgermeister und GR Walter Stahl verlassen den Sitzungssaal.
Der Vizebürgermeister und GR Walter Stahl kehren in den Sitzungssaal zurück.
Die Abstimmung erfolgte durch Heben der Hand. Schluss der Sitzung: 23.30 Uhr
Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 23 Seiten „Öffentlicher Teil" und 3 Seiten „Nicht Öffentlicher Teil".
Vorgelesen     -     genehmigt     -     unterschrieben
Thal, am
Schriftführer

Vorsitzender
Schriftführer

Schriftführer
Schriftführer
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Betreff:
Entwicklungsprogramm zur Sicherung der Siedlungsräume - Abgabe von
Einwendungen gemäß § 11 Abs. 2 leg. cit.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Gemäß § 11 Abs. 2 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 1974 i.d.g.F. gibt die Marktgemeinde Thal zu dem Vorhaben, ein Entwicklungsprogramm zur Sicherung der Siedlungsräume zu erstellen, folgende Einwendungen ab:
Zu § 1 Allgemeines
Unter § 1 Abs. 1 der Verordnung ist als oberstes Ziel festgelegt worden, dass durch Raumordnungsmaßnahmen das Risiko bei Hochwasserereignissen bzw. von Ereignissen in Wildbach- und Lawineneinzugsgebieten zu minimieren ist.
Diese Zielsetzung der Verordnung beschränkt sich jedoch nur auf die Freihaltung der Flächen die von eventuellen Hochwasserereignissen oder Ereignissen in Wildbach - und Lawineneinzugsgebieten betroffen sind. Im Hinblick auf den Titel der Verordnung, wonach die Verordnung die Sicherung der Siedlungsräume indirekt als Ziel gesetzt hat, wird vorgeschlagen, die Zielsetzung der Verordnung entsprechend zu ergänzen bzw. zu erweitern. Konkret wäre es von Vorteil, wenn das oben angeführte Ziel sich nicht nur auf die Freihaltung der betroffenen Bereiche beschränken würde. Eine Sicherung der Siedlungsräume beinhaltet auch die Schaffung von Hochwasserschutzmaßnahmen (Errichtung von baulichen Maßnahmen) wodurch eine drohende Gefahr minimiert werden könnte.
Der Begriff Sicherung der Siedlungsräume sollte daher erweitert werden damit das Programm unterschiedliche Fassetten der „Schnittstelle Wasserwirtschaft/Raumplanung" umfasst. Über den Begriff Freihalten der Gefährdungsbereiche hinaus, sollten Themen wie etwa Bestandsschutz usw. auch ein Bestandteil dieser Verordnung sein. Diesbezüglich ist die Verordnung entsprechend zu adaptieren.
Zu § 2 Begriffsbestimmung
Nachdem die Gelben Gefahrenzonen sowie die Violetten- und Braunen Hinweisbereiche im Erläuterungsbericht zu der Verordnung eine bedeutende Stellung einnehmen, wird unbedingt gefordert, eine entsprechende Begriffsbestimmung für diese Bereiche zu verfassen.
Zu § 3 Grundsätze und Prioritäten
Im § 3 Abs. 2 wird verordnet, dass der vorausschauenden Freihaltung der Hochwasserretentions- und abflussräume sowie der Gefahrenzonen der Wildbach- und Lawinenverbauung Priorität vor der nachträglichen Sanierung einzuräumen ist.
Diese Formulierung der Grundsätze ist nicht klar und die Intentionen des Gesetzesgebers sind für den Normunterworfenen nicht eindeutig. Es wird daher gefordert, dass diese Bestimmung entsprechend ergänzt wird.
Zu § 4 Maßnahmen
Grundsätzlich wird auf einen Widerspruch zwischen der Verordnung und dem Erläuterungsbericht verwiesen. Unter § 4 der Verordnung wird festgelegt, dass Bereiche innerhalb einer HQ 100 und Roten Gefahrenzone der Wildbach- und Lawinenverbauung von Baulandausweisungen freizuhalten sind. Im Erläuterungsbericht - Teil der Verordnung -wurde jedoch unter § 3.1, Seite 10 festgehalten, dass Gelbe Wildbachgefahrenzonen sowie Bereiche die von Steinschlag- und Rutschbereich betroffen sind, ebenfalls einen Ausschließungsgrund für eventuelle Baulandausweisungen bilden. Dieser Widerspruch, der gegebenenfalls auszulegen wäre, ist zu bereinigen.
Grundsätzlich wird bemängelt, dass jene bebauten Bereiche, die derzeit als Bauland im Flächenwidmungsplan festgelegt sind, nicht entsprechend in der Verordnung berücksichtigt wurden.
Zu § 4 Abs. 2 und der dazugehörigen Tabelle wird Folgendes angemerkt:
In der Tabelle sind weitere Baulandausweisungen innerhalb der HQioo unter der Einhaltung bestimmter raumordnungsfachlicher und wasserwirtschaftlicher Voraussetzungen möglich. Diesbezüglich wird vorgeschlagen, diese Ausnahmen auch für Baulandbereiche innerhalb der festgelegten Roten Gefahrenzonen zu ermöglichen.
Obwohl die Geringfügigkeit bei Lückenfüllungen und Arrondierungen mit 3.000m2 festgelegt wurde, ist diese Festlegung in der Praxis nicht immer umsetzbar. Je nach Beschaffenheit des Geländes bzw. der Hochwassersituation sowie der Lage der Gebäude könnte schon eine geringfügige Erweiterung des Baulandes beträchtliche Auswirkungen auf das Umfeld haben. Die einheitliche Festlegung einer so genannten Obergrenze der Geringfügigkeit kann somit nicht immer einheitlich festgelegt bzw. umgesetzt werden. Diesbezüglich wird vorgeschlagen die Geringfügigkeit der Lückenfüllung bzw. Arrondierung von wasserwirtschaftlichen Interessen und nicht von einer gesetzlichen Obergrenze abhängig zu machen.
Unter den „Ausnahmebegründungen" wurde dem öffentlichen Interesse ein hoher Stellenwert eingeräumt. Nachdem die wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen nicht örtlich gebunden sind, wäre es im Sinne einer Gleichbehandlung aller Gemeinden in der Steiermark von Vorteil, wenn die Voraussetzungen, wann ein so genanntes öffentliches Interesse zutrifft, klar definiert sind. Hier stellt sich die Frage, ob das öffentliche Interesse eher lokal oder regional über die Gemeindegrenze hinaus zu begründen ist. Diesbezüglich ist die Verordnung entsprechend zu ergänzen und die Begriffsbestimmungen der Verordnung sind zu ergänzen.
Ferner sind Baulanderweiterungen nur in Regionalen Siedlungsschwerpunkten gemäß dem Regionalen Entwicklungsprogramm und bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses möglich. Diese Bestimmung des Entwicklungsprogramms zur Sicherung der Siedlungsräume stellt eine beträchtliche Einschränkung der Siedlungsentwicklung dar und führt zu einer Ungleichbehandlung jener Gemeinden, die nicht im Regionalen Entwicklungsprogramm als Regionaler Siedlungsschwerpunkt eingestuft sind. Die Siedlungsentwicklung stellt einen dynamischen Prozess dar und aufgrund bestimmter Standortvoraussetzungen, die für eine Entwicklung geeignet sind, ist es nicht immer vorherzusehen, wann diese Voraussetzungen für die Ansiedlung gegeben sind.
Diesbezüglich wird gefordert, dass Baulanderweiterungen für alle Baulandkategorien - unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen - sowie für alle Gemeinden ermöglicht werden. Die Einstufung der Regionalen Zentren laut Regionalem Entwicklungsprogramm beruht auf dem Bearbeitungsstand des REPROS und ist somit nicht geeignet für die Feststellung der Dynamik einer Gemeinde.
